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BESCHLUSSPROTOKOLL 
VORSTAND DES EURODISTRIKTS PAMINA 

 
Sitzung vom 3. Mai 2017 in Lauterbourg  

 
 
 
Beschluss n°06/2017 – Protokoll des Vorstandes vom 7. Februar 2017 
 
Der Vorstand nimmt das Protokoll vom 7. Februar 2017 zur Kenntnis. 
 
 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 
 
 

* * 
* 

 
 
 
Beschluss n°07/2017 – Projektantrag: „Red Horse Fes tival“ 
 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten  : 
 
- beschließt einen Zuschuss in Höhe von maximal 2.500 € für den Verein «  Fédération 

des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Alsace (FDMJC Alsace) » für das Projekt                     
« Red Horse Festival », 

 
- schlägt vor die Mittel entsprechend der Haushaltslinie 6574 zuzuteilen.  
 
 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 
 
 

* * 
* 
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Beschluss n°08/2017 – Projektantrag: „International es Musikfestival Wissembourg“  
 
 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten  : 
 
- beschließt einen Zuschuss in Höhe von maximal 3.000 € für den Verein «  Festival 

International de Musique de Wissembourg » für das Projekt « Internationales 
Musikfestival Wissembourg », 

 
- schlägt vor die Mittel entsprechend der Haushaltslinie 6574 zuzuteilen. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 
 

* * 
* 

 
 
Beschluss n°09/2017 – Projektantrag: „Karlsruhe & H aguenau: Tanz, Musik und 
Folklore aus aller Welt 2017“ 
 
 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten  : 
 
- beschließt einen Zuschuss in Höhe von maximal 4.300 € für den Verein «  Office des 

sports et loisirs (OSL) de la Ville de Haguenau » für das Projekt « Karlsruhe & 
Haguenau: Tanz, Musik und Folklore aus aller Welt 2017 », 

 
- schlägt vor die Mittel entsprechend der Haushaltslinie 6574 zuzuteilen. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 
 

* * 
* 

 
 

Beschluss n°10/2017 – Projektantrag:  Grenzüberschreitendes Schulprojekt: „Von 
Europa in die bunte Welt“ 
 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten  : 
 
- beschließt einen Zuschuss in Höhe von maximal 4.950 € für das 

Regierungspräsidium Karlsruhe für das Grenzüberschreitende Schulprojekt: „Von 
Europa in die bunte Welt“, 

 
- schlägt vor die Mittel entsprechend der Haushaltslinie 6573 zuzuteilen. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 
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Beschluss n°11/2017 – Projektantrag: Schulprojekt „ Unser deutsch-französisches 
Viertel in Scheibenhard(t)“ 
 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten  : 
 
- beschliesst einen Zuschuss in Höhe von maximal 236 € für das Alfred-Grosser-

Schulzentrum Bad Bergzabern für das Schulprojekt „Unser deutsch-französisches 
Viertel in Scheibenhard(t)“, 

 
- schlägt vor die Mittel entsprechend der Haushaltslinie 6573 zuzuteilen. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 

 
 
Beschluss n°12/2017 – Projektantrag: „grenzenlos-we in“ 
 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten  : 
 
- beschliesst einen Zuschuss in Höhe von maximal 2.500 € für den Verein «  Bauern- 

und Winzerverband Ortsgruppe Schweigen-Rechtenbach » für das Projekt                            
« grenzenlos-wein », 

 
- schlägt vor die Mittel entsprechend der Haushaltslinie 6574 zuzuteilen. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 

 
 
Beschluss n°13/2017 – Erasmus + Projekt – Jugend in  Grenzregionen 
 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten,  
 
- befürwortet die Beteiligung am Erasmus+ Projekt „Jugend in Grenzregionen“ und den 

Empfang von zwei polnisch-tschechischen Delegationen sowie die Teilnahme an 
zwei Delegationsbesuchen in die Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko im 
Rahmen dieses Projektes; 

 
- befürwortet eine finanzielle Beteiligung am Projekt in Höhe von 5.000 €; 
 
- schlägt der Versammlung vor, auf dieser Basis zu entscheiden. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 
 

* * 
* 
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Beschluss n°14/2017 –  Feststellung der Jahresrechnung und Jahresabschluss  2016 
             des GÖZ 
 

Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten: 
  
- stellt die Jahresrechnung des GÖZ für 2016 sowie den Bericht des Kassenverwalters 

fest; 
 
- beschließt den Überschuss des Haushaltsjahres 2016 des GÖZ wie folgt zu buchen: 
 

• Betriebskosten: 
 210 708,13 € für die Linie 002 „Überschuss Restmittel der Betriebskosten“ des EVTZ 

• Investitionskosten: 
 19 008,49 € für die Linie 001 „Überschuss Restmittel der Investitionskosten“ des EVTZ.   
 
- schlägt der Versammlung eine Beschluss-fassung auf dieser Grundlage vor. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 
 

 
Beschluss n°15/2017 –  Ergänzungshaushalt 2017 und 1. Haushaltsanpassung 

 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten,  

 
-  genehmigt den Entwurf des Ergänzungs-haushalts und der 1. Haushaltsanpassung  

2017 in Höhe von 996.429,87 € in Einnahmen und Ausgaben; 
 

-  schlägt der Versammlung eine Beschluss-fassung auf dieser Grundlage vor. 
 

 
EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 

 
 

* * 
* 

 
 
Beschluss n°16/2017 –  Neue Beitritte zum EVTZ Eurodistrikt PAMINA  

 
Der Vorstand nimmt den Sachstand der neuen Beitritte zum EVTZ Eurodistrikt PAMINA zur 
Kenntnis. 
 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 
 

* * 
* 
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Beschluss n°17/2017 –  Aktionsplan Mobilität PAMINA – Sachstand und Perspe ktiven  

 
Der Vorstand nimmt den Sachstand zum Aktionsplan Mobilität zur Kenntnis. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 

 
 
Beschluss n°18/2017 –  INTERREG V-Projekt "Fachkräfteallianz PAMINA" – 
Direkteinstellung - Vergütungsregelung  

 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten,  
 
- stimmt dem Stellenprofil, einer befristeten Stelle auf Teilzeitbasis (60 %) für ein 

Beschäftigungsverhältnis im mittleren Dienst (attaché territorial - Stufe 3 – erhöhter 
Index 418), sowie der zur Veröffentlichung vorgesehenen Stellenbeschreibung zu, 

- beschließt die Einführung einer Vergütungsregelung in Abhängigkeit von den 
Tätigkeit-en, Nebenleistungen und Kenntnissen (IFSE) für 
Beschäftigungsverhältnisse im Verwaltungsbereich, mit Wirkung zum 1. Juli 2017 für 
die Einstellung im Rahmen des IN-TERREGV-Projekts "Fachkräfteallianz PAMINA", 

- beschließt, dass sich die Höchstbeträge (Obergrenzen) der IFSE im selben 
Rhythmus  und nach denselben Konditionen entwickeln wie die für staatliche 
Einrichtungen oder Stellen festgesetzten Beträge, 

- ermächtigt den EVTZ, in einer separaten Verordnung den von den Angestellten in 
Form der IFSE bezogenen Betrag festzusetzen, d.h. für die Einstellung eine 
monatliche IFSE von 350 €, 

- ermächtigt den EVTZ die Prämien auf Basis der Fehlzeiten anzupassen,  
- bestätigt die Einstellung der Ausgaben in den Ergänzungshaushalt 2017, 
- schlägt der Versammlung eine Beschlussfassung auf dieser Grundlage vor. 
 

 
EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 

 
* * 
* 

 
Beschluss n°19/2017 –  Vereinbarung mit der ATIP: Definition der Aufgaben  

 
Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten: 
 
- stimmt den in der Vereinbarung definierten Aufgaben zu, 
- schlägt der Versammlung vor, auf dieser Basis zu beschließen. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 
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Beschluss n°20/2017 –  Änderung der Dienstordnung und Arbeitszeitorganisat ion im 
EVTZ  

Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten: 
 
- nimmt die Änderungen der Dienstordnung und der Arbeitszeitorganisation im EVTZ 

an, 
- schlägt der Versammlung vor, auf dieser Basis zu beschließen. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 

 
 
Beschluss n°21/2017 –  Aufwandsentschädigungen der Präsidenten und Vizeprä -
sidenten - Fahrtkostenerstattung   

Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten, beschließt: 
 
- auf die Einführung einer Entschädigungsregelung für den Präsidenten und die 

Vizepräsidenten, soweit diesen formal Aufgaben des Präsidenten delegiert wurden, 
zu verzichten, 

 
- auf der Grundlage der Vergütungsskala des öffentlichen Dienstes in Frankreich 

(Anlage), alle Fahrtkosten zu übernehmen, die den Vertretern anlässlich von 
Sitzungen der Versammlung, des Vorstandes oder der Sitzungen entstehen, denen 
sie als Mitglied angehören, sowie anlässlich von Sitzungen von Beschlussgremien 
oder von Vorständen von Einrichtungen entstehen, in denen sie den EVTZ vertreten, 
soweit die Sitzungen in einer Gemeinde stattfinden, die nicht ihr Wohnort ist, 

 
- auf der Grundlage der Vergütungsskala des öffentlichen Dienstes in Frankreich 

(Anlage), alle Fahrtkosten sowie weiteren Unkosten zu übernehmen, die dem 
Vorsitzenden im Rahmen seiner Aufgabenwahrnehmung entstehen, 

 
- schlägt der Versammlung vor, auf dieser Basis zu entscheiden. 
 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 
 

 
Beschluss n°22/2017 –  Entwurf der Geschäftsordnung des EVTZ  

Der Vorstand, auf Vorschlag des Präsidenten, 
 
-    stimmt der Geschäftsordnung des EVTZ zu 
- schlägt der Versammlung vor, auf dieser Basis zu entscheiden. 
 

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN 
 

* * 
* 


